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Hautkrankheiten gehören im Bau-
gewerbe seit Jahren zu den häufig-
sten Berufskrankheiten: Die Haut
unterliegt einer starken Beanspru-
chung durch mechanische Belastun-
gen, Feuchtarbeit und das Arbeiten
unter wechselnden klimatischen
Bedingungen. 
Hinzu kommt ein grosses Spektrum
von Hautschadstoffen, das sich nicht
nur auf Zemente, Betone und Beton-
zusätze sowie gewisse Bauchemikali-
en beschränkt, sondern wesentlich
umfassender ist (siehe Kasten «Ursa-
chen von beruflichen Hautkrankhei-
ten im Baugewerbe»).
Die Problematik eines längeren in-
tensiven Hautkontakts mit Zement

wurde bereits 1984 in einem «Ce-
mentbulletin» ausführlich behandelt
[1]. Zudem wurden Möglichkeiten
zur Prävention vorgestellt. Die im-
mer noch bestehende Aktualität hat
die schweizerische Zementindustrie
zusammen mit der Suva und dem
Schweizerischen Baumeisterverband

Schutz vor Hautkrankheiten
durch Zement

SBV veranlasst, das Thema erneut
aufzugreifen.
Im vorliegenden «Cementbulletin»-
Sonderheft wird zunächst auf die
Herstellung von Zement eingegan-
gen. Anschliessend werden das Ze-
mentekzem und die zweckmässigen
Hautschutzmassnahmen vorgestellt.

Kalkstein, Hüttensand oder Silica-
staub, zugemahlen. 
Die Anforderungen an die daraus
resultierenden verschiedenen
Zemente sind in der europäischen
Zementnorm festgehalten, die als
Norm SIA 215.002 [2] auch in der
Schweiz gilt.

Die Herstellung von Portlandzement
ist in Abbildung 1 (Seite 4) verein-
facht dargestellt: Kalk- und tonhal-
tige Rohmaterialien werden gewon-
nen, zerkleinert, in den notwendi-
gen Mengenverhältnissen gemischt
und zu Rohmehl vermahlen. Dieses
wird im Drehrohrofen durch die Ver-
brennung der zugegebenen Brenn-
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Hautkrankheiten sind nach den Erkrankungen am Bewegungsapparat die häufig-
sten Berufskrankheiten im Baugewerbe. Im Vordergrund stehen die durch Reizun-
gen entstehenden Erkrankungen, die durch mechanische Belastung der Haut und
Feuchtarbeit sowie durch die Alkalinität des Betons ausgelöst werden. Dadurch
wird auch die Entstehung allergischer Ekzeme (Maurerkrätze) begünstigt.
Chromat ist neben anderen Stoffen hauptverantwortlich für die Entstehung einer
Kontaktallergie. Da vor allem mangelnde Arbeitshygiene für diese Häufung von
Hautkrankheiten verantwortlich ist, haben Hautschutzmassnahmen (Schutz, Reini-
gung, Pflege) oberste Priorität in der Prävention.

Ursachen von beruflichen Hautkrank-
heiten im Baugewerbe
Problemstoffe
● nasser Zement, Beton und Zusätze
● Bauchemikalien (z.B. Epoxyharze, Lösemittel, Säuren, Laugen)
● seltener: Schalöle, Dämmstoffe, Hölzer, Farben, Teer
● Gummiprodukte, aggressive Hautreinigungsmittel

Weitere Faktoren
● Sonne, Kälte, kleinste Verletzungen, Schweiss (vor allem in Handschuhen)

Zement:
Herstellung und Zusammensetzung
Portlandzemente (CEM I) sind die in
der Schweiz am häufigsten einge-
setzten Zemente. Sie bestehen aus
Klinker und wenigen Prozenten Gips;
bei Portlandmischzementen werden
weitere Stoffe, wie beispielsweise 



eines Reduktionsmittels unter diesen
Wert senken; mit dem gezielten Ein-
satz von chromarmen Rohmateriali-
en ist dies nicht möglich. Ebenso we-
nig kann der Chromatgehalt über
die Vermahlung des Klinkers mit
grossen Mengen an Zumahlstoffen
auf unter 2 mg/kg reduziert werden.
Der Chromatgehalt von Zement wird
nur in wenigen Ländern reduziert.
Meistens wird dazu Eisen(II)-sulfat als
Reduktionsmittel eingesetzt. Dieses
kann einerseits bei der Vermahlung
des Klinkers mit dem Gips, anderer-
seits als Betonzusatzmittel bei der Be-
tonherstellung zugegeben werden.
Eisen(II)-sulfat ist in Giftklasse 3 ein-
gestuft und sollte deshalb nur dort
verwendet werden, wo dies notwen-

stoffe auf etwa 1450 °C erhitzt und
teilweise aufgeschmolzen. Dabei und
während des anschliessenden Ab-
kühlens werden die für die Zement-
eigenschaften notwendigen Verbin-
dungen gebildet; es entsteht Klinker.
Abschliessend wird der Klinker mit
Gips (ermöglicht Verarbeitung des
Zements während mehrerer Stun-
den) und gegebenenfalls weiteren
Stoffen vermahlen.

Die alkalischen Bestandteile (CaO,
MgO, Na2O, K2O) im Zement bewir-
ken bei einem Kontakt mit Wasser
einen hohen pH-Wert. Chromat im
Zement entsteht im Drehrohrofen:
Während des Brennens wird ein Teil
des dreiwertigen Chroms (CrIII) in

sechswertiges Chrom (CrVI, Chromat)
umgewandelt.
In schweizerischen Portlandzemen-
ten (CEM I) liegen die mittleren
Chromatgehalte unter 10 mg/kg
(0,001 %). Vergleichbare CrIII- und
CrVI-Gehalte fanden sich auch in aus-
ländischen Portlandzementen; die
Schwankungen beruhen auf den
natürlichen Schwankungen des CrIII-
Gehalts der Rohmaterialien.

Chromatreduktion
Als Schwellenwert für die Sensibi-
lisierung mit Chromat wird etwa
2 mg/kg angenommen. Ohne Ver-
änderung der Zementeigenschaften
lässt sich der Chromatgehalt im Ze-
ment aber nur durch die Zugabe
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Abb. 1  Herstellung von Portlandzement.       
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Die Zementekzeme
Zementekzeme sind bei Arbeitneh-
mern des Bauhauptgewerbes in der
Schweiz die häufigsten beruflichen
Hautkrankheiten; jährlich werden
etwa 100 neue Fälle gemeldet. Die in
Abbildung 2 ersichtliche Abnahme
der Schadenfälle ist einerseits rezessi-
ons- (weniger Beschäftigte), anderer-
seits technisch bedingt (weniger ma-
nuelle Verarbeitung).

Die oft ungenügende Arbeitshygie-
ne auf der Baustelle stellt nach wie
vor ein Problem dar. Dies zeigt sich
auch darin, dass die Fälle von schwe-
ren Zementekzemen, die eine
Nichteignungsverfügung (NEV)
bedingen, trotz Rückgang der Scha-
denfälle konstant geblieben sind
(Abbildung 3).

Die Heilungskosten sowie die Kosten
für Taggelder und Renten können
erheblich sein, insbesondere wenn
noch die Kosten für die Invalidenver-
sicherung (Umschulung, Berentung)
und die indirekten Folgekosten für
den Arbeitgeber mitberücksichtigt
werden. Indirekte Folgekosten sind
Kosten, verursacht durch Fortzahlun-
gen des nicht versicherten Lohns,
Ersatzpersonal, Zeitausfallkosten
anderer Mitarbeiter, unfallbedingt

dig ist. In Skandinavien wird es bei
der Herstellung von Zement zugege-
ben, in Deutschland ist dies auf den
«abgesackten» Zement beschränkt.

Umweltaspekte
In verschiedenen Untersuchungen
wurde abgeklärt, ob CrIII- oder CrVI-
Verbindungen durch den Kontakt
mit Wasser aus erhärtetem Beton
ausgetragen werden können. Ob-
wohl die Auslaugbedingungen sehr
streng waren, erfüllten die mit dem
Beton in Kontakt stehenden Wässer
die Anforderungen an Trinkwasser.
Der Grund: Beton ist so dicht, dass
kaum Stoffe ausgelaugt werden
können. Chromatverbindungen im
Wasser werden zudem durch die
nahezu überall gegenwärtigen or-
ganischen Stoffe in schwerlösliche
CrIII-Verbindungen umgewandelt.
Somit ist es unwahrscheinlich, dass
von Beton eine chromatbedingte
Verschmutzung von Wasser ausge-
hen kann.
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Abb. 2  Häufigkeit des Zementekzems in der Schweiz. A: allergische Zementekzeme;
T: total toxische und allergische Zementekzeme; BHG: Beschäftigte im Bau-
hauptgewerbe (gemäss Sammelstelle für die Statistik der Unfallversicherung SSUV).

Grafik: TFB/Schück AG
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Abb. 3  Nichteignungsverfügungen (NEV) wegen Zementekzem
(gemäss Suva, AMP). Grafik: TFB/Schück AG
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Allergisierung auf Inhaltsstoffe des
nassen Zements. Dieser Prozess dau-
ert oft viele Jahre. Man spricht von
einer individuellen Überempfindlich-
keit, auch von einer Sensibilisierung. 
Das allergische Zementekzem war
über viele Jahre hin die häufigste
berufliche Hautkrankheit in der
Schweiz überhaupt, und auch in den
letzten Jahren zählte es stets zu den
drei häufigsten allergischen Berufs-
krankheiten der Haut. Wer genau zu
einer solchen Sensibilisierung neigt,
ist schwer vorhersehbar.

Eine auf Zementinhaltsstoffe sensibi-
lisierte Person kann bei erneutem Ze-
mentkontakt ein allergisches Ekzem
entwickeln, welches sich üblicherwei-
se mit starkem Juckreiz, Hautrötung,
Knötchen, Bläschen, Krusten und
Schuppung an den Händen und Vor-
derarmen zeigt (Abbildungen 5a
und 5b).

Schon kleinste Mengen der allergie-
auslösenden Stoffe führen bei aller-
gischen Personen zu neuen Ekzem-
schüben. Die Reaktion auf den
Zement steigert sich sogar noch mit
der Zeit und kann auch weitere
Körperstellen befallen. Die Allergie
lässt sich mit üblichen medizinischen
Massnahmen nicht mehr beseitigen.
In einer Minderheit der Fälle dauert
die Ekzemkrankheit lange an, selbst
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geleistete Überstunden sowie Kosten
für interne erste Hilfe, Unfallunter-
suchungen, Sachschäden usw.
Die zementbedingten Ekzeme lassen
sich in zwei Hauptgruppen einteilen,
in toxisch-irritative Ekzeme und in al-
lergische Zementekzeme.

Toxisch-irritative Zementekzeme
Toxisch-irritativ heisst, dass die Haut-
veränderungen aufgrund der Aggres-
sivität einer Substanz (toxisch) und/
oder durch Reizung z. B. mechani-
scher Art (irritativ) entstehen. Diese
Wirkung ist dosis- und zeitabhängig.
Sie kann prinzipiell bei allen Indivi-
duen auftreten. Bei empfindlicher
oder vorgeschädigter Haut treten
Veränderungen bei einer sehr viel
geringeren Dosis auf. Präventive
Hautschutzmassnahmen sind hier
sehr effektiv.

Zementhaltige Wässer und feuchter
Zement weisen pH-Werte über 12
auf und wirken dadurch hautreizend
an der ungeschützten Haut. Wieder-
kehrender Hautkontakt führt in
leichteren Fällen zu einem toxisch-
irritativen Ekzem mit Hautrötung,
Knötchenbildung und späterer Haut-
schuppung, typischerweise an den
Händen oder Vorderarmen. 

Bei sehr intensiver Einwirkung, etwa
unter durchnässten Kleidern, Hand-
schuhen oder Stiefeln, kann sogar ei-
ne echte Verätzung (Abbildung 4)
mit Blasenbildung, tiefem Hautscha-
den und entsprechend langwieriger
Abheilung auftreten.

Sowohl toxisch-irritative Ekzeme als
auch Verätzungen lassen sich durch
geeignete Hautschutzmassnahmen
(wasserundurchlässige Handschuhe,
Schutzkleider, Schutzcremen) verhin-
dern. Andererseits kann bei wieder-
holtem Auftreten der Hautschädi-
gung auch ein chronisches Ekzem
entstehen, welches vor allem durch
trockene, spröde Haut, Hautrisse,
Schuppungen und Hautverdickun-
gen charakterisiert ist. 

Allergisches Zementekzem
Eine langfristige Hautschädigung
durch toxisch-irritative Effekte in tie-
feren Hautschichten begünstigt eine

Abb. 4  Verätzung durch Zement 
am Knie. Foto: Suva

Abb. 5  Frisch aufgetretenes allergisches Zementekzem (a) und chronisches allergi-
sches Zementekzem (b). Foto: Suva
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einen Angehörigen des Baugewer-
bes bedeutet eine solche Verfügung
in der Regel das Ausscheiden aus
dem Beruf.

Bei beruflichen Hautleiden wurden
in den letzten zehn Jahren stets am
meisten Nichteignungsverfügungen
wegen einer Zementallergie erlas-
sen – und dies vor allem bei jünge-
ren Arbeitnehmern (Abbildung 7).
Die berufliche Reintegration ist in
solchen Fällen oft mit hohen Kosten
verbunden. 

Hautschutz
Bei einer Berufskrankheit, bei wel-
cher sich der Schadstoff oft erst nach
Jahren mit Beschwerden auswirkt, ist

Risikogruppen
Häufiger Hautkontakt
mit nassem Zement be-
steht vor allem bei der
Tätigkeit als Maurer,
Bauhandlanger und
Plattenleger. Diese
Berufsgruppen sind
tatsächlich auch am
häufigsten von einer
Zementallergie betrof-
fen, wie in einer Disser-
tation aus dem Jahre
1996 [3] nachgewiesen
werden konnte (Abbil-
dung 6). Eine häufige
Sensibilisierung wurde
auch bei Arbeitern im Tunnelbau ge-
funden (Spritzbeton). Ferner weisen
Arbeiter in der Zementwarenpro-
duktion dann ein erhöhtes Risiko für
ein allergisches Zementekzem auf,
wenn sie vorwiegend manuell
arbeiten. 

Konsequenzen
Leider entwickeln zahlreiche von
einem allergischen Zementekzem
betroffene Patienten eine derart
schwer verlaufende Krankheit, dass
sie wegen ernsthafter gesundheitli-
cher Gefährdung für die weitere
Tätigkeit mit Zementkontakt als un-
geeignet erklärt werden müssen
(Nichteignungsverfügung durch die
Suva, siehe auch Abbildung 3). Für

Abb. 7  Altersverteilung. Verteilung der von einer
Nichteignungsverfügung betroffenen Patienten mit
Zementekzem nach dem Alter bei Erlass der Nichteig-
nungsverfügung (nach [3]).

Grafik: TFB/Schück AG
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wenn der Kontakt zu Zement gänz-
lich vermieden wird. 

Die beiden Schweizer Forscher Jäger
und Pelloni identifizierten wasserlös-
liches 6-wertiges Chrom (CrVI, Chro-
mat) vor rund 50 Jahren als die Kom-
ponente, die üblicherweise zur Ze-
mentallergie führt. Chromat gelangt
besonders bei vorgeschädigter Haut
in kleinsten Mengen in diejenigen
Hautschichten, in denen die Sensibili-
sierung ausgelöst wird. Ein Chromat-
gehalt ab 2 mg/kg (= 2 ppm) scheint
bei Sensibilisierten auszureichen, um
eine allergische Reaktion auszulösen.

7

60

50

40

30

20

10

0

Abb. 6  Berufliche Tätigkeit. Verteilung
von 95 in Folge erfassten Patienten mit
Nichteignungsverfügung bei Zement-
ekzem nach der beruflichen Tätigkeit.
Bei «andere Berufe» handelte es sich in
der Regel um Bauhandlanger (nach [3]).

Grafik: TFB/Schück AG
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es erfahrungsgemäss schwierig, eine
persönliche Motivation für konse-
quente Schutzmassnahmen zu er-
zeugen. Die bedeutende Rolle des
Zementekzems als Berufskrankheit
erfordert daher gut abgestimmte
Konzepte, um mit präventiven
Massnahmen erfolgreich zu sein.
Informationen und Massnahmen zur
konkreten Umsetzung der Haut-
schutzmassnahmen sind daher auf
allen Stufen, von der Produktion bis
zum Endverbrauch von Zement,
erforderlich.

Ein konsequenter Haut-
schutz mit geeigneten
Präparaten führt am
schnellsten zu einer ent-
scheidenden Ver-
minderung der
Zementekzemfälle. Dazu
gehört die Erarbeitung
eines der Arbeitssituation
angepassten Hautschutz-
plans mit verbindlicher
Festlegung der zu ver-
wendenden Hautschutz-

mittel inklusive Arbeits-
handschuhen und
Hautreinigungsprodukten.

Schutzmassnahmen
Zur Vermeidung beruflich bedingter
Hauterkrankungen stehen technische
und organisatorische Schutzmass-
nahmen im Vordergrund. Technische
Schutzmassnahmen sorgen dafür,
dass der Kontakt der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit hautschä-
digenden Stoffen reduziert oder
sogar vermieden wird (Abbildung 8).
Zusätzlich ist der Einsatz von Haut-
schutzpräparaten notwendig. Als
weitere organisatorische Schutzmass-
nahmen im Betrieb wird beispiels-
weise angeordnet, dass die Hände

vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes
regelmässig gründlich zu waschen
sind.

Können technische Hautschutzmass-
nahmen aus betrieblichen Gründen
nicht realisiert werden, ist das Tra-
gen einer persönlichen Schutzaus-
rüstung die sicherste Massnahme.
Bei Handschuhen ist darauf zu ach-
ten, dass das gewählte Material ei-
nerseits den notwendigen mechani-
schen oder chemischen Schutz bietet,
andererseits aber nicht selbst Allergi-
en verursacht (z.B. durch Chromat
beim Tragen chromgegerbter Leder-
handschuhe). 

Es ist deshalb besonders darauf hin-
zuweisen, dass sich die im Bau-
gewerbe meist verwendeten
Lederhandschuhe für den Umgang
mit nassem Zement nicht eignen: Sie
werden rasch durchnässt und führen
dann an den Händen zu einem in-
tensiven Kontakt mit den im Ze-
mentwasser enthaltenen wasserlösli-
chen Schadstoffen und Allergenen.
Besser geeignet sind Baumwollhand-
schuhe mit einem Kunststoffüberzug
(insbesondere Nitril), die im Fachhan-
del in vielen Varianten erhältlich
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Abb. 8  Warnhinweise auf Zementsäcken: (a) in 
der Schweiz; (b) in Deutschland. Informationen
zum Umgang mit Zement können auch den
Sicherheitsdatenblättern entnommen werden, die
bei allen Zementwerken erhältlich sind.     Grafik: TFB
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sind. Sie sind zwar etwas teurer, wei-
sen aber auch eine längere Ge-
brauchsdauer als Lederhandschuhe
auf (bessere Schnitt- und Reissfestig-
keit; Abbildung 9).

Ein konsequenter Schutz der Haut
durch das Eincremen mit geeigneten
Hautschutzpräparaten vor der Arbeit
und jeweils erneut nach Arbeitspau-
sen ist als sinnvolle, mit wenig Kos-
ten verbundene Massnahme gerade
auch auf Baustellen umsetzbar. Oft
werden auch für den Dauergebrauch
zu aggressive Hautreinigungsmittel
mit hautschädigenden Reibemitteln
(Sandseifen) verwendet, die bei häu-

figem Gebrauch ihrerseits chronische
Hautschäden verursachen oder zu-
mindest verstärken können.
Am besten bewährt sich ein System,
wo die Hautschutzcreme aus einem
Spender neben der Waschgelegen-
heit entnommen werden kann. Mit
Hilfe eines Hautschutzplans wird den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gezeigt, an welchem Arbeitsplatz
welches Mittel wann und wie einge-
setzt wird.

Hautschutzpläne
Ein Hautschutzplan erstreckt sich
über einen ganzen Betrieb respek-
tive eine Baustelle und beinhaltet

die drei Stufen
Hautschutz, Haut-
reinigung und
Hautpflege.
● Unter Hautschutz

wird das Schützen
der unbedeckten
Hautpartien der
arbeitenden Per-
son mit Schutz-
präparaten ver-
standen.

● Bei der Hautreini-
gung geht es um
das gründliche,
aber schonende
Reinigen der Haut
mit Reinigungs-
mitteln.

● Hautpflege wird nach der Haut-
reinigung oder der Arbeit mit Pfle-
gepräparaten vorgenommen, die
der Haut die nötige Feuchtigkeit
und Fettstoffe wieder zuführt.
Diese Massnahme hält die Haut
gesund und schützt vor Haut-
erkrankungen.

Der Hautschutzplan bildet die Basis
aller präventiven Hautschutzaktivitä-
ten. Dabei werden je nach Hautge-
fährdungsgruppen abteilungs-, be-
reichs- oder baustellenbezogene
Hautschutzprogramme zusammen-
gestellt. Damit kann einerseits die
Produktepalette klein gehalten, an-
derseits den individuellen Arbeits-
platzverhältnissen Rechnung getra-
gen werden.

Entscheidend für die praktische Um-
setzung der Hautschutzmassnahmen
ist die innerbetriebliche Information.
Plakate mit Hautschutzplänen wer-
den an den Stellen im Betrieb aufge-
hängt, die häufig aufgesucht wer-
den, so z.B. an Waschplätzen, in Sozi-
alräumen oder unmittelbar am Ar-
beitsplatz. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden so über die an
diesem Ort eingesetzten Produkte
und deren Anwendung orientiert.
Zudem erfahren sie, wer für das Auf-
füllen und die Reinigung der Spen-
dergeräte zuständig ist.
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Abb. 9  Schutzhandschuhe mit Nitrilüberzug.
Foto: Suva



Umsetzung des Hautschutzplans
In einigen Betrieben der schweizeri-
schen Zementindustrie sind im Rah-
men der Branchenlösung Pilotprojek-
te zum generellen Schutz der Haut
vor hautschädigenden Arbeitsstoffen
gestartet worden (Umsetzung der
EKAS-Richtlinie über den Beizug von
Arbeitsärzten und anderen Spe-
zialisten für Arbeitssicherheit in 
der schweizerischen Bindemittel-
industrie).
Zusammen mit dem Arbeitsarzt der
Branche, dem Sicherheitsingenieur,
den Sicherheitskoordinatoren der
Betriebe und den Vertretern der
Hautschutzmittel-Lieferanten sind
erfolgreich Hautschutzpläne erarbei-
tet und eingeführt worden. Dabei
wurde wie folgt vorgegangen:
Anlässlich eines Rundganges im Be-
trieb wurde die Ist-Situation zusam-
men mit den Spezialisten der Arbeits-

sicherheit und den Betriebsverant-
wortlichen aufgenommen; die an den
jeweiligen Arbeitsplätzen Beschäftig-
ten wurden mit einbezogen. Nur so

konnten die Bedürfnisse der Direkt-
betroffenen erfasst und damit die
spätere Akzeptanz erhöht werden.
Aufgrund dieser Erhebung erarbei-
tete der Hautschutzmittel-Lieferant
ein Konzept, mit den Standorten der
Spendergeräte, den eingesetzten
Produkten und den Betriebs- und
allfälligen Installationskosten.

Vor der Einführung des Hautschutz-
plans wurde die ganze Belegschaft
im Betrieb durch den Hautschutz-
mittel-Lieferanten umfassend infor-
miert. Nach einer anschliessenden
Probephase von ungefähr drei Mo-
naten konnten die Mitarbeiterinnen
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Abb. 10  Waschgelegenheit mit Spendern von Hautschutz-, Hautreinigungs- und
Hautpflegemitteln in einem Betrieb der schweizerischen Bindemittelindustrie.

Foto: Heinz Hofer



und Mitarbeiter im Rahmen eines
Wettbewerbs zum Hautschutzplan
Stellung nehmen; ihre Mitwirkung
bei der Gestaltung des Hautschutz-
planes blieb so weiterhin gewähr-
leistet. 

In der schweizerischen Bindemittelin-
dustrie ist ein solcher Hautschutzplan
beispielsweise in einem Betrieb mit
einer 60-köpfigen Belegschaft reali-

siert worden. Da-
bei wurden Spen-
der mit Haut-
schutz-, Hautreini-
gungs- und Haut-
pflegemitteln
(Abbildungen 10
und 11) in folgen-
den Bereichen
installiert: Fabri-
kation (Gardero-
be und Duschen),
Kommandoraum,
Labor, Werkstatt,
Fahrzeugwerk-
statt, Kiesaufbe-
reitung, techni-
sches Büro und
allgemeine Büros.
Dank des aktiven
Einbeziehens der
ganzen Beleg-
schaft wurde das
System gut auf-
genommen: Sie

macht vom 3-Punkte-Programm
Hautschutz, Hautreinigung und
Hautpflege regen Gebrauch. Be-
währt hat sich vor allem das Spen-
dersystem.

Bei der Einführung eines Hautschutz-
plans in einem Betrieb oder auf einer
Baustelle wird auch sofort nach den
Kosten gefragt. Beim Betrieb mit
60 Mitarbeitern belaufen sich die
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Abb. 11  Hautschutzplan mit Spender für Hautschutz und
Hautpflege in einem Betrieb der schweizerischen Binde-
mittelindustrie.                                                            Foto: Ernst Hess

Kosten für die Hautschutzpräparate
pro Mitarbeiter und Jahr auf rund
Fr. 30.– und die einmaligen Installa-
tionskosten für die 26 Spender
(inklusive Montage) auf rund Fr. 60.–
pro Mitarbeiter.

Hautschutz muss zum festen Be-
standteil des Körperschutzes wer-
den. Erst wenn im Bewusstsein aller
verankert ist, dass ein wirksamer
Körperschutz beim Hautschutz
beginnt und bei der Hautpflege
endet, kann eine wirkungsvolle
Prävention erfolgen.
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